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Einleitung 

A. Über die Notwendigkeit, den Begriff 
11 Vertragsstrafe"  herauszuarbeiten 

Die vorliegende Untersuchung widmet sich dem Rechtsinstitut1 der Ver-
tragsstrafe.  Ihr Anliegen besteht darin, die das Institut prägenden Merkmale 
herauszuarbeiten. Eine solche Aufgabenstellung muß überraschen, zählt die 
Vertragsstrafe  doch gewiß nicht zu den Instituten, um die sich aktuell ausge-
tragene grundsätzliche Streitfragen  ranken. Der hier gewählte Ansatz ver-
spricht auf den ersten Blick auch deshalb wenig neue Erkenntnisse, weil die 
Merkmale einer Vertragsstrafe  bereits eine umfassende monographische Un-
tersuchung erfahren  haben.2 Der Eindruck, sich mit der aufgeworfenen  Frage-
stellung in einem wenig problemträchtigen Bereich zu bewegen, verflüchtigt 
sich indes, wenn man sich der Vertragsstrafe  nicht von der Seite der Dogma-
tik, sondern der Rechtsprechungspraxis her nähert. Schwierigkeiten bereitet 
den Gerichten aller Instanzen zwar nicht die Begriffsbestimmung  der Ver-
tragsstrafe,  wohl aber die Beantwortung der Frage, ob es sich bei einem so 
oder anders bezeichneten Leistungsversprechen der Sache nach um eine Ver-
tragsstrafe  handelt. 

I. Die besonderen Schuldnerschutzvorschriften 
des Vertragsstrafenrechts 

Der Feststellung des Vertragsstrafencharakters  einer Abrede kommt des-
halb eine große praktische Bedeutung zu, weil das Vertragsstrafenrecht  eine 
Reihe spezieller Schuldnerschutzvorschriften  kennt.3 

1 Den Begriff  des Rechtsinstituts als einer rechtlich geregelten Einrichtung stellt Medicus, 
Allgemeiner Teil, RdNr. 60 heraus. 

2 Zu nennen sind hier insbesondere die 1972 von Walter  F.  Lindacher  unter dem Titel 
"Vertragsstrafe,  Schadensersatzpauschalierung und schlichter Schadensbeweisvertrag" vorgelegte 
Habilitationsschrift sowie die im Jahre 1982 unter dem Titel "Vertragsstrafe  und vertragliche Scha-
denspauschalierung" veröffentlichte  Dissertation von Detlev  Fischer. 

3 Medicus,  Schuldrecht I, § 39 I I (S. 207) bezeichnet den Schuldnerschutz mit Recht als 
wichtigste Aufgabe des Vertragsstrafenrechts;  ihm zustimmend Soergel/Lindacher,  Vor § 339 
RdNr. 11. 
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Zum einen sind in diesem Zusammenhang Vorschriften  zu nennen, die auf 
bestimmten Gebieten sowohl individual- als auch formularvertraglichen  Straf-
versprechen jegliche Wirksamkeit versagen. Neben den in der Gerichtspraxis, 
gemessen an der Zahl veröffentlichter  Entscheidungen, weniger bedeutsamen 
Regelungen4 des § 5 I I Nr. 2 BBiG5, der die Nichtigkeit von Vertragsstrafen-
versprechen in Berufsausbildungsverhältnissen  bestimmt, sowie des § 2 V 
Nr. 1 FernUSG6, der Vertragsstrafenversprechen  zu Lasten des Teilnehmers 
am Fernunterricht für unwirksam erklärt, ist hier insbesondere die Schranke 
des § 550 a BGB zu erwähnen, wonach Vereinbarungen, durch die sich der 
Vermieter von Wohnraum vom Mieter eine Vertragsstrafe  versprechen läßt, 
unwirksam sind.7 

Abreden, die dem Wohnraummieter eine Zahlungspflicht für den Fall der 
Nicht- bzw. nicht gehörigen Erfüllung einer Verbindlichkeit (vergl. § 339 S. 1 
Hs. 1 BGB) oder der Vornahme bzw. Unterlassung einer Handlung (vergl. 
§ 343 I I BGB) auferlegen, werden den Begriff  "Vertragsstrafe"  möglichst zu 
vermeiden suchen, um sich nicht von vornherein dem Vorwurf  der Unwirk-
samkeit nach § 550 a BGB auszusetzen. 

Als wohl bekannteste Schuldnerschutzvorschrift  ist zum anderen § 343 
BGB zu nennen; eine Norm, die die richterliche Herabsetzung unverhältnis-
mäßig hoher Vertragsstrafen  ermöglicht.8 Läßt sich der Vertragsstrafencharak-
ter einer Abrede bejahen, so erlaubt dies dem Richter, auf Antrag des Schuld-
ners gestaltend in den Vertrag einzugreifen. 9 

Während sich bei den §§ 550 a, 343 BGB lediglich die Frage stellt, ob eine 
Abrede als Vertragsstrafe  zu bewerten und damit die einzig in Betracht kom-
mende Schuldnerschutzvorschrift  zur Anwendung zu bringen ist, sind bei ei-
ner in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Klausel zusätzliche 
Überlegungen anzustellen. Ein an eine Störung in der Vertragsabwicklung an-
knüpfendes Leistungsversprechen ist hier nämlich unterschiedlichen Wirk-
samkeitsvoraussetzungen unterworfen,  je nachdem ob es sich um eine an § 10 

4 Das Verbot einer Vertragsstrafe  mit dem Ziel, die Eheschließung wenigstens mittelbar zu 
erzwingen (§ 1297 I I BGB), wird hier als anachronistisch nur noch anmerkungsweise verzeichnet. 

5 Berufsbildungsgesetz vom 14.8.1969, BGBl. I, S. 1112. 
6 Gesetz zum Schutz der Teilnehmer am Femunterricht vom 24.8.1976, BGBl. I, S. 2525. 
7 Beachte im Zusammenhang mit der Wohnraummiete auch § 4 WoVermittG, wonach Ver-

tragsstrafen wegen Nichterfüllung der Vertragspflichten nur innerhalb bestimmter Höchstgrenzen 
(10 v.H. des erfolgsabhängigen Entgelts, höchstens jedoch 50 DM) wirksam vereinbart werden 
können. 

8 Zu beachten ist, daß § 343 BGB gemäß § 348 HGB auf von einem (Voll-)Kaufmann im 
Bereich seines Handelsgewerbes versprochenen Vertragsstrafen  keine Anwendung findet. 

9 Die Herabsetzung unverhältnismäßig hoher Strafen auf Antrag des Schuldners - also nicht 
von Amts wegen - wird durch Gestaltungsurteil ausgesprochen, man lese RGRK-Ballhaus,  § 343 
RdNr. 2; MünchKomm-Sö//ner, § 343 RdNr. 1. 
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Nr. 7 AGBG zu messende Nutzungs- oder Aufwendungspauschale, um eine 
an § 11 Nr. 5 AGBG zu messende Schadenspauschale oder aber um eine nach 
§ 11 Nr. 6 AGBG zu beurteilende Vertragsstrafe  handelt. Immer wieder be-
tonte10 Schwierigkeiten bereitet in diesem Zusammenhang insbesondere die 
Abgrenzung zwischen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen weithin unzu-
lässigen Vertragsstrafenversprechen 11 und der grundsätzlich zulässigen12 Scha-
denspauschalierung. Während sich für einen Teil der Literatur das Abgren-
zungsproblem im Bereich der §§ 550 a, 343 BGB nicht stellt, da die genann-
ten Schuldnerschutzvorschriften  im Wege der Analogie auf Schadenspauscha-
lierungen ausgedehnt werden, machen die im AGB-Gesetz normierten unter-
schiedlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen eine exakte Unterscheidung erfor-
derlich. Da sich der Bundesgerichtshof gegen eine entsprechende Anwendung 
des § 343 BGB auf Schadenspauschalierungen ausgesprochen hat13, besitzt die 
Abgrenzungsfrage  aber auch in diesem Bereich nach wie vor nicht nur eine 
dogmatische, sondern ebenso eine praktische Bedeutung. Letzteres muß auch 
für die Wohnraummiete gelten, da sich die eine analoge Anwendung des 
§ 550 a BGB befürwortenden 14 und die eine Analogie ablehnenden Stimmen15 

seit Schaffung  der Vorschrift 16 ohne greifbaren  Erkenntnisfortschritt  gegen-
überstehen, und der schlichte Hinweis auf den sozialen Schutzzweck der 
Norm, der die Einbeziehung von Schadenspauschalen gebiete17, auch in Zu-
kunft kaum auf breiten Konsens hoffen  darf.  Bei der Herausarbeitung der die 
Vertragsstrafe  prägenden Merkmale wird daher besondere Beachtung der Fra-

10 So etwa von MünchKomm-förtz, § 11 Nr. 5 AGBG RdNr. 34; Frank/Werner,  DB 1977, 
S. 2172; Bartl,  NJW 1978, S. 731. 

11 § 11 Nr. 6 AGBG enthält ein generelles Vertragsstrafenverbot  für die in den Fällen typi-
scherweise auftretenden LeistungsStörungen, in denen der Kunde die Geldleistung zu erbringen 
hat, siehe hierzu MünchKomm-Äöfz, § 11 Nr. 6 AGBG RdNr. 51 f. Von der Vorschrift  nicht erfaß-
te Vertragsstrafenversprechen  unterliegen der Inhaltskontrolle nach § 9 AGBG, siehe hierzu 
(m.w.N.) MünchKomm-^/z, § 11 Nr. 6 AGBG RdNr. 53-55. 

12 § 11 Nr. 5 AGBG läßt formularvertragliche  Schadenspauschalierungen zu, sofern die Pau-
schale dem nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden entspricht, und der 
Schuldner zudem die Möglichkeit besitzt, sich durch den Nachweis eines fehlenden bzw. wesent-
lich niedrigeren Schadens von der Pauschale zu befreien. 

13 BGH NJW 1970, 29 (32). Zugunsten einer analogen Anwendung des § 343 BGB sprechen 
sich demgegenüber Palandt/Heinrichs,  § 343 RdNr. 2 in Verbindung mit § 276 RdNr. 55; Soer-
gel/Linäacher,  Vor § 339 RdNr. 27; Staudinger/Kaduk,  § 343 RdNr. 13 sowie - beschränkt auf den 
Fall eines eklatanten Mißverhältnisses zwischen Schaden und Pauschale - Bötticher,  ZfA 1970, 
S. 37 aus. 

14 So Stemel,  Mietrecht, RdNr. I I I 289; Hans,  § 550 a Anm. 3; Soergell  Kummer,  § 550 a Rd-
Nr. 4. Siehe weiterhin auch Emmerich  in: Emmerich!Sonnenschein,  § 550 a BGB RdNr. 2 sowie 
Blank,  WuM 1985, S. 275, denenzufolge zumindest solche Schadenspauschalierungen unter § 550 a 
BGB fallen, die denselben Zweck und dieselbe Wirkung wie ein Vertragsstrafenversprechen  haben. 

15 So Graf  von Westphalen,  DB 1984, Beilage 8, S. 7; PalandtlPutzo,  § 550 a RdNr. 1; Ermanl 
Schopp, § 550 a RdNr. 3. 

1 § 550 a BGB wurde durch ein Gesetz zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften vom 
14.7.1964 (BGBl. I, S. 457) in das Bürgerliche Gesetzbuch eingefügt. 

17 Emmerich  in: Emmerich!Sonnenschein,  § 550 a BGB RdNr. 2. 


